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Datum 06.05.2024 
  

Antrag nach dem Informations freiheitsgesetz NRW  
Ihr Informationsersuchen vom 25.11.2023  
 
▍
████████ ▍██████ ▍
▍
ich nehme Bezug auf Ihre o. g. Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
NRW (IFG NRW). 
 
Es ergeht folgender 
 

B E S CH E I D 
 

Ich gewähre Ihnen Zugang zu den hier vorhandenen Informationen bezüg-
lich des folgenden Inhaltes der Meldungen nach § 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII 
über den Personalausfall für jede Kindertageseinrichtung, bei der die Stadt 
Bonn Trägerin der Einrichtung ist, für das Kalenderjahr 2023: den Namen 
der Einrichtung, die Art der Maßnahmen und die zu erwartende Dauer. 

 
 

B E G R Ü N D U N G 
 
Mit  E-Mail vom 25.11.2023  beantragten Sie Informationen hinsichtlich  der Mel-
dungen nach § 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII über den Personalausfall für jede Kin-
dertageseinrichtung, bei der die Stadt Bonn Trägerin der Einrichtung ist, ab Ja-
nuar 2023. Ihren Antrag haben Sie mit E-Mail vom 14.02.2024 dahingehend be-
schränkt, dass Sie nunmehr Auskunft über den folgenden Inhalt der Meldungen 
nach § 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII über den Personalausfal l für jede Kindertages-
einrichtung, bei der die Stadt Bonn Trägerin der Einrichtung ist, für das Kalender-
jahr  2023  begehren:  den  Namen  der  Einrichtung,  die  Art  der  Maßnahmen  und 
die zu erwartende Dauer.  
 



Seite 2  
 

 

— 
— 
— 

Gemäß § 4 Abs. 1 IFG NRW haben Sie nach Maßgabe des Gesetzes grundsätz-
lich Anspruch auf Zugang zu den bei der Bundesstadt Bonn vorhandenen amtli-
chen Informationen. Eine bereichsspezifische Zugangsregelung, die der An-
wendbarkeit des IFG NRW vorginge, ist nicht ersichtlich. 
 
Es handelt sich bei den erbetenen Informationen um vorhandene, amtliche Infor-
mationen. 
 
In der Anlage übersende ich Ihnen die Liste aller § 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII 
Meldungen aufgrund von Personalausfall aus dem Jahr 2023 für die städtischen 
Kindertageseinrichtungen, inklusive Namen der Einrichtung, die Art der ergriffe-
nen Maßnahme und die zu erwartende Dauer. In der mit E-Mail vom 13.02.2024 
übersandten Liste handelte es sich noch um 338 Meldungen. Bei der nun erfolg-
ten genaueren Auswertung wurden 11 Meldungen gefunden, die doppelt erfasst 
waren bzw. eine Meldung war aus dem Jahr 2022. Diese fehlerhaften Meldungen 
wurden aus der Liste entfernt.  
 
Für diese Informationserteilung erhalten Sie noch einen gesonderten Gebühren-
bescheid.  
 
Sollten Sie weitere Nachfragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Übbing 


